
Schw iegervater des A ngeklagten. In  der N acht vom 24. 
zum  25. Ja n u a r 1958 brachte der A ngeklagte seine 
Schwiegereltern zum Bahnhof und half ihnen, das Ge
päck zu tragen . Am 27. Ja n u a r löste er den H aushalt 
auf, indem er  Sachen verkaufte  bzw. in seine W ohnung 
brachte. Schon im Dezember 1957 h a tte  er im A ufträge 
seiner Schw iegereltern m ehrere P akete m it Sachen nach 
W estdeutschland geschickt.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Schwiegereltern des A ngeklagten haben durch ihr 
V erhalten den Tatbestand des § 8 des Paßgesetzes vom 
15. Septem ber 1954 i. d. F . des Gesetzes vom 11. Dezem
ber 1957 erfüllt, da sie ohne erforderliche Genehmigung 
das Gebiet der D eutschen D em okratischen Republik 
verlassen haben. D er A ngeklagte h a t sich durch w is
sentliche H ilfeleistung dazu der Beihilfe gem äß § 49 
StGB schuldig gem acht.
D er A ngeklagte h a t zugegeben, gew ußt zu haben, daß 
sich seine Schw iegereltern illegal nach W est-Berlin be
geben wollten. E r w ar ihnen dabei behilflich, indem er 
die erw ähnte Vollm acht schrieb und an  sich nahm . D a
durch h a t der A ngeklagte das illegale V erlassen er
leichtert. D arüber hinaus h a t er selbst Päckchen zur 
P ost gebracht, die von seinen Schw iegereltern stam m 
ten. W eiterhin h a t der A ngeklagte seine Schwieger
eltern  noch m it zu r Bahn begleitet, obwohl er genau 
w ußte, daß sie illegal die DDR verlassen wollten.
Als S taa tsfunk tionär h a tte  der A ngeklagte genaue 
K enntnis über Inhalt und Bedeutung des Gesetzes zur 
Ä nderung des Paßgesetzes der DDR vom 11. Dezember 
1957. D er A ngeklagte h a t seine Schw iegereltern den 
Feinden der A rbeiter-und-Bauern-M acht preisgegeben. 
Ih r  Verlassen der DDR tr ä g t  m it dazu bei, die Hetze 
gegen unseren S taa t zu nähren, daß viele B ürger der 
DDR diese wegen angeblich schlechter gesellschaft
licher V erhältnisse und politischer Verfolgung flucht
a r tig  verlassen m üßten. Der A ngeklagte w ar Mitglied 
des K reisvorstandes des FDGB und Mitglied der P arte i 
der A rbeiterklasse. E r h a t durch sein V erhalten ein 
schlechtes Beispiel gegeben und das in ihn gesetzte Ver
trau en  sowohl unseres S taa tes als auch der Bevölke
rung  schwer getäuscht. E r  h a t seinen Schwiegereltern 
geholfen, V erra t an  der A rbeiter-und-Bauern-M acht zu 
begehen. Gleichzeitig h a t er geholfen, die T ätigkeit un
serer S taatsorgane auf dem Gebiet des P aß - und 
Meldewesens zu behindern, w as un ter Berücksichtigung 
seiner ehem aligen D ienststellung und seiner Funktionen 
besonders verw erflich erscheint.
Der A ngeklagte g ib t an, lediglich aus fam iliären  G rün
den gehandelt zu haben; jedoch dürfen persönliche 
Dinge dann keine Berücksichtigung finden, wenn die 
Sache der DDR und des sozialistischen A ufbaus ver
ra ten  und geschädigt wird. Die E inhaltung unserer 
sozialistischen Gesetze, die dem Schutz der A rbeiter- 
und-Bauern-M acht dienen, m uß von jedem  B ürger ge
fo rdert werden. Dazu m uß auch der A ngeklagte erzogen 
werden.
Aus den angeführten  Gründen h a t das Gericht gem äß 
dem A n trag  des S taa tsanw alts au f eine Gefängnis
s tra fe  von sechs M onaten erkannt.
Quelle: „Neue Ju s tiz“ 1958, S. 251.

DOKUMENT 208
M itteilung des Volkspolizeikreisamtes 

(Pressekollektiv) N iesky

Gegen den § 8 Abs. 2 des P aßgesetzes verstieß  F rau  
E. K. aus Niesky. Sie erschlich sich un ter A ngabe fa l
scher Gründe die A ufenthaltsgenehm igung fü r  ihren 
1953 illegal nach W estdeutschland verzogenen Sohn 
H orst, indem sie erklärte, daß er fü r dauernd in die

DDR zurückkehren will. Bei der A ntragstellung wurde 
sie noch auf die strafrechtlichen Folgen falscher An
gaben hingewiesen. B ereits im Sommer 1957 erschlich 
sie fü r ihre republikflüchtige Tochter, die sich in 
Schweden aufhält, eine A ufenthaltsgenehm igung. Da 
nach dem Paßgesetz das Erschleichen einer Genehmi
gung zum  V erlassen oder B etreten  des Gebietes der 
DDR un ter Angabe falscher Gründe b es tra ft wird, 
w urde F ra u  K. vom K reisgericht N iesky zu drei Mo
naten  Gefängnis verurteilt.

DOKUMENT 209

Auszug aus der A nklage des S taa tsanw alts  des S tad t
kreises Leipzig — S tadtbezirk M itte 

vom 13. Jun i 1958 
—  M K I  210/58 a  —

H. h a tte  A nfang 1957 die Absicht, nach Jugoslaw ien 
zu reisen. E r wollte sein R epertoire erw eitern, da seine 
anderen V orträge bereits bekannt waren.
Im  F ebruar 1957 stellten H. und seine M itarbeiterin 
N. beim P aß - und Meldewesen in Leipzig einen A n trag  
fü r  eine A uslandsreise nach Jugoslawien. H. w andte 
sich gleichzeitig m it U nterstü tzung  des Kulturbundes 
an  das M inisterium  fü r  K ultur und im M ärz 1957 an 
das M inisterium  fü r  ausw ärtige Angelegenheiten. Die 
Pässe w urden abgelehnt. H. und N. reichten einen 
zweiten A n trag  bei der H auptverw altung der Deutschen 
Volkspolizei, Berlin, ein, der ebenfalls abgelehnt wurde.
H. m ußte erkann t haben, daß es n icht im  In teresse un
seres S taa tes liege, eine solche Reise zu genehmigen. 
A nfang M ai 1957 reichte H. fü r  sich und die N. erneut 
einen A n trag  fü r  eine Interzonenreise nach Freilassing/ 
Deutsche Bundesrepublik ein. H. h a tte  die Absicht, von 
dort aus nach Jugoslaw ien einzureisen. E s is t ein V er
säum nis des P aß - und Meldewesens Leipzig, H. nicht 
darauf hingewiesen zu haben, daß er sich stra fb ar 
mache, wenn er vom Gebiet der D eutschen Bundes
republik nach Jugoslaw ien einreist. H. verschwieg 
jedoch die Absicht, von W estdeutschland nach Jugo
slawien zu reisen.
H. fuh r daraufhin  m it der N. M itte M ai 1957 nach der 
D eutschen Bundesrepublik und von dort nach Jugo
slawien. Die E inreise nach Jugoslaw ien erfolgte am
18. Mai 1957. Die Reise wollen H. und N. m it 400,—  DM 
finanziert haben, die sie von den V erw andten der N. 
angeblich erhalten  haben. Diese V erw andten sind 
republikflüchtig und leben in der Deutschen Bundes
republik. In  Jugoslaw ien wollen beide sehr dürftig  ge
lebt haben. Die Ausreise erfolgte am  2. Ju li 1957.
H. und N. haben sich eines V erstoßes gegen das P a ß 
gesetz vorsätzlich schuldig gem acht. Beiden w ar be
kannt, daß sie sich s tra fb a r  machen, wenn sie ohne 
den erforderlichen Reisepaß der DDR nach Jugoslaw ien 
reisen. Das im Reisepaß angegebene Reiseziel w ar F re i
lassing in der Deutschen Bundesrepublik. Beide m iß
achteten  die Gesetze unseres A rbeiter- und B auem - 
staates. H. g ing es nicht, wie er aussagte, um  eine A n
näherung  der DDR und Jugoslawien, sondern lediglich 
darum , wie er aus einer solchen Reise fü r  sich den 
größten  Gewinn erzielen kann. Die Reise nach Jugo
slawien w ar fü r  H. und N. keine Existenzfrage. In  der 
DDR w ird auch die freischaffende Intelligenz gefördert. 
Beide Beschuldigte haben durch ihr konkretes V erhalten 
bewiesen, daß sie schuldhaft handelnd die Gesetze un
seres S taates verletzten.
Sie w ußten, daß ihr Tun s tra fb a r  is t und m üssen durch 
unser Gericht zur E inhaltung der Gesetzlichkeit er
zogen werden.
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